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1 Grundlagen der Planung

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung
Der Bebauungsplan wird auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen aufgestellt:

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geandert worden ist,

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.
Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),

e Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802),

o Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Bekannt-
machung vom 12.04.2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, 46), zuletzt geandert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289),

e Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom
17.12.2010, zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Februar 2024
(Nds. GVBI. 2024 Nr. 9).

1.2 Geltungsbereich und GroRe des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich am nérdlichen Siedlungsrand der Gemeinde Hammah, zwischen
den Straflten ,Am Steinacker“ und ,Bahnhofstral3e”. Der rdumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplans umfasst in der Gemarkung Hammah, Flur 4, mit den Flurstlicken 47/3, 47/4 und
46/1 eine Flache von ca. 0,94 ha (ca. 9.400 m?).

Der Geltungsbereich wird begrenzt

e im Norden durch angrenzende Bebauung und eine Grinflache,

¢ im Osten durch die StralRe ,Am Steinacker” und einer angrenzenden landwirtschaftlich
genutzten Flache,

e im Suden und Westen durch angrenzende Bebauung.

Der raumliche Geltungsbereich ist dem nachstehenden Ubersichtsplan und der Planzeichnung
zu entnehmen.
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans (o. M.); © LGLN, Bearbeitung eigene Darstellung

1.3 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Der Rat der Gemeinde Hammah hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 gemafl § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 29 ,Am Steinacker“ beschlossen. Mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans mdchte die Gemeinde Hammah der aktuellen Nachfrage nach
Baugrundstiicken, im Rahmen der Eigenentwicklung, flr eine wohnbauliche Nutzung im be-
troffenen Bereich nachkommen. Gleichzeitig wird die Unterbringung von Gefliichteten durch
den Bau einer Gefllichtetenunterkunft gewahrleistet werden. In Hammah besteht unter ande-
rem aufgrund der attraktiven Lage durch die Nahe zu Stade und der Anbindung an die B73 ein
stetiger Bedarf an neuen Wohnbaugrundstiicken. Laut Wohnraumversorgungskonzept des
Landkreises Stade 2018 ist in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten ein hohes Inte-
resse an Grundstucken in Neubaugebieten vorhanden. Die aktuelle Nachfrage nach Bauland
stammt zum grof3en Teil aus der Bevdlkerung selbst. Derzeit sind alle Baugrundstiicke in der
Gemeinde Hammah verkauft bzw. reserviert. Aufgrund der hohen Wohnungsbauintensitat in
den letzten Jahren gibt es kaum Baulandreserven, die zur Deckung des Eigenbedarfs an Bau-
land entwickelt werden kénnen. Zudem gibt es geringen Leerstand und kaum Baullicken. Die
aktuelle Nachfrage nach Wohnbauland und der bereits erfolgte Verkauf von Baugrundstlicken
machen deutlich, dass ein entsprechender Bedarf an weiteren Wohnbauland in der Gemeinde
Hammah besteht. Im Wohnraumversorgungskonzept wird die Schaffung von Eigenheimange-
boten als eine zentrale MaRnahme fir die Samtgemeinde genannt. Au3erdem ist die Bereit-
stellung einer Flache fur einen Bauhof fur die Gemeinde angedacht, welcher als zusatzliche
Lagerflache fur die Gemeinde dient. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird dem Bedarf
nach Wohnbauland und Gemeinbedarfsflachen nachgekommen.

Im aktuellen Flachennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten ist das
Plangebiet bereits als Wohnbauflache im Osten und gemischte Bauflache im Westen gekenn-
zeichnet. Damit entspricht der vorliegende Bebauungsplan gréfitenteils den Darstellungen und
Zielen des FNP. Mit den vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans wird flachenma-
Rig lediglich ein geringer Teil der dargestellten gemischten Bauflache angesprochen, wodurch
der Bebauungsplan somit aus dem FNP entwickelt werden kann.

Ziel dieser Planaufstellung ist die Schaffung weiterer Bauplatze und damit die Erweiterung des
Wohnangebots in der Gemeinde Hammah. Gleichzeitig werden Unterkiinfte fir Geflichtete
und ein Bauhof fur die Gemeinde geschaffen.
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 verfolgt die Gemeinde Hammah insbeson-
dere die folgenden Ziele und Zwecke:

e Bereitstellung von Wohnbauland zur Deckung des kurz- bis mittelfristigen Eigenbedarfs
der Gemeinde Hammah
Bereitstellung einer Unterkunft zur Unterbringung von Gefliichteten
Bereitstellung bedarfsorientierter Gemeinbedarfsflachen
Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzung fur wohnbauliche Entwicklung
Arrondierung des Siedlungsrandes
insgesamt Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung der Ortslage

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Flachenressourcen und die Vermeidung von
erheblichen Konflikten mit anderen baulichen und sonstigen Nutzungen bzw. von Eingriffen in
Naturhaushalt und Landschaftsbild sind weitere mafigebliche Ziele der Planung. Zur Siche-
rung dieser Entwicklungsziele ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

2 Bestandsituation
Nutzungen und Bebauung

Das Plangebiet wird derzeit als Grinflache genutzt. Im Osten grenzen einerseits landwirt-
schaftliche Flachen ndrdlich der Strale ,Am Steinacker® und andererseits Wohnbebauung
sudlich dieser Stralle an das Plangebiet an. Nordlich grenzt das Gebiet an eine Griinflache,
welche als Weideflache genutzt wird. Der sidlich und westlich angrenzende Bereich ist durch
landliche Wohnbebauung mit Gberwiegend Einzelhdusern und mit zugehdrigen privaten Gar-
tenflachen gepragt.

Abbildung 2: Luftbild mit Abgrenzung (rot) des Plangebietes (o. M.); © LGLN, Bearbeitung eigene Darstel-
lung

Natur und Landschaft

Das Plangebiet wird derzeit als Grinflache genutzt, auf der sich im Westen ein Einzelbaum
befindet. Entlang des 6stlichen Rands grenzt das Gebiet an eine schmale Griinflache mit meh-
reren Einzelbdumen. Héherwertige Strukturen, wie Gehdlze, sind — davon abgesehen — im
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Plangebiet selbst nicht anzutreffen. Der Wert fiir das Landschaftsbild ist aufgrund der umlie-
genden Bebauung sowie der nordlich angrenzenden Grunflache und der dahinterliegenden
landwirtschaftlichen Nutzung als gering einzustufen.

Verkehrliche Anbindung

Das Plangebiet liegt zwischen den Straflen ,Am Steinacker und ,Bahnhofstrale” (K3) und soll
Uber diese erschlossen werden. Die Anbindung an den OPNV erfolgt (iber die Bushaltestelle
,Hammah BahnhofstraRe 76“ in ca. 100 m Entfernung. Uber die BahnhofstraRe (K3) ist die
direkte Anbindung an das Uberértliche StraRennetz gegeben. Uber die K3 ist der Bahnhof
Hammah in 1 km schnell erreichbar. Die K3 flhrt zur Bundesstralle 73 (B73), sodass das
Mittelzentrum Stade im Sidosten und das Grundzentrum Himmelspforten im Westen gut er-
reichbar sind.

Infrastruktur

Die Ortschaft Hammah verfiigt Uber ein ausgebautes Nahversorgungsangebot. Eine Krippe,
Kindergarten und Grundschule sind hier vorhanden. Auch das Ortszentrum von Himmelpforten
mit weiterfihrenden Schulen ist schnell erreichbar.

3 Planerische Rahmenbedingungen

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Planung ist gemal § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und der Landespla-
nung anzupassen. Fir die Planung maRgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumord-
nungsprogramm 2017 des Landes Niedersachsen (LROP, neugefasst am 17.09.2022 (Nds.
GVBI. Nr. 29/2022, S. 521; berichtigt Nds. GVBI. Nr. 10/2023, S. 103) sowie im Regionalen
Raumordnungsprogramm 2013 (RROP) des Landkreises Stade und in der Verordnung Gber
die Raumordnung im Bund fir einen landertbergreifenden Hochwasserschutz (BRPVH). Ins-
besondere folgende Festlegungen sind relevant fur die Planung:

Fir das Plangebiet selbst sind im LROP keine zeichnerischen Festsetzungen vorhanden.
. : g T, o
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Abbildung 3: Auszug aus dem RROP 2013 des Landkreises Stade mit Verortung (schwarz gestrichelt) des
Plangebietes (0. M.)

Fir das Plangebiet selbst sind im RROP ebenfalls keine zeichnerischen Festlegungen vor-
handen. Das Plangebiet liegt Uberwiegend aufRerhalb des zentralen Siedlungsgebiets. Im Su-
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den und Westen grenzt das Plangebiet an vorhandene Bebauung bzw. bauleitplanerisch ge-
sicherten Bereich. Nachstgelegenes Grundzentrum ist Himmelpforten in circa 4 km Entfer-
nung. Das Mittelzentrum Stade befindet sich ca. 7 km entfernt. Der Ortschaft Hammah selbst
hat keine zentral6rtliche Funktion, nimmt aber wegen seiner raumstrukturellen Bedeutung und
infrastrukturellen Ausstattung eine besondere Funktion fur die Wohnraumentwicklung wahr.
Hammah ist nach RROP fir eine wohnbauliche Entwicklung geeignet und der RROP somit mit
dem Ziel dieser Planung vereinbar, in der Gemeinde Hammah Wohnbauland zur Deckung des
Eigenbedarfs bereitzustellen.

In der naheren Umgebung im Nordwesten des Plangebiets befindet sich ein Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft aufgrund des hohen Ertragspotenzials, welches durch die Planung nicht beein-
trachtigt wird. Die westlich angrenzend kartierte Stra3e von regionaler Bedeutung wird von der
Planung nicht berthrt. Stdlich des Plangebiets verlauft eine Trinkwasserfernleitung, welche
durch die Planung in ihrer Funktion ebenfalls nicht beeintrachtigt wird.

Widerspriiche zu den raumordnerischen Zielen sind nicht erkennbar. Insofern gentigt die Pla-
nung dem Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB.

Gemal der Verordnung Uber die Raumordnung im Bund flr einen Iandertbergreifenden Hoch-
wasserschutz ist eine Betroffenheit bezlglich Hochwasserrisiken fur das Plangebiet zu prifen.
Es befinden sich keine Gewasser im Plangebiet oder im direkten Umfeld des Plangebietes.
Das Plangebiet befindet sich in keinem Uberschwemmungsgebiet (§ 76 Absatz 1 WHG) oder
Risikogebiet (gem. §73 Absatz 1 WHG). Auch sind keine Risikogebiete auterhalb von Uber-
schwemmungsgebieten (gem. §78b Absatz 1 WHG) oder vorldufig gesicherte Uberschwem-
mungsgebiete (§ 76 Absatz 3 WHG) durch die Planung betroffen (vgl. Umweltkarten Nieder-
sachsen).

Die Nutzung fur Wohnbau ist grundsatzlich als schutzbedurftig zu bewerten, in diesem Bereich
ist jedoch von einer geringen Empfindlichkeit gegentber moglicher Hochwasserrisiken auszu-
gehen. Es bestehen somit erkennbar keine Widerspriiche zu den Zielen und Grundsatzen des
Bundesraumordnungsplans fir den Hochwasserschutz.

3.2 Flachennutzungsplan

Bebauungspléne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB regelmalig aus dem Flachennutzungsplan
(FNP) zu entwickeln.

/]
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Das Plangebiet istim wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Oldendorf-Himmel-
pforten Uberwiegend als Wohnbauflache und im Westen als gemischte Bauflache dargestellt.
Der Bebauungsplan kann aus dem wirksamen FNP entwickelt werden, da mit den vorgesehe-
nen Festsetzungen des Bebauungsplans flachenmafig lediglich ein nur geringer Teil der dar-
gestellten gemischten Bauflachen in diesem Bereich angesprochen wird. Das geplante Wohn-
gebiet kann daher als Teilflache aus den gemischten Bauflachen des FNP entwickelt werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan mit seinen Zielsetzungen geman § 8 Abs.
2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden kann. Die geordnete stadtebauli-
che Entwicklung im Gemeindegebiet wird durch die Planung nicht beeintrachtigt.

Eine parallele Anderung des FNP ist somit nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand
nicht erforderlich.

3.3 Fachplanerische Grundlagen

3.3.1 Landschaftsrahmenplan/ Landschaftsplan

Der Landschaftsrahmenplan 2014 (LRP) des Landkreises Stade stellt das Plangebiet als
Artenarmes Intensivgrinland (Gl) dar und weist die Zielkategorie 4 fir Arten und Biotope ,um-
welt- und naturvertragliche Nutzung in allen Ubrigen Gebieten mit geringer Bedeutung fur alle
Schutzgiter® zu. Das Plangebiet besitzt eine eingeschrankte Bedeutung flr Arten und Biotope
und keine erkennbare Bedeutung fir den Biotopverbund. Das Plangebiet hat zudem nur eine
geringe Bedeutung fiir das Landschaftsbild.

Der Landschaftsplan (LP) der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (Stand: Dezember
2019) kartiert (Karte: Biotopbestand) im Plangebiet Artenarmes Intensivgrinland (Gl). In der
Karte (Arten und Biotope) hat die Flache eine allgemeine bis geringe Bedeutung fir den Arten-
und Biotopschutz. Der Bereich des Plangebietes hat (Karte: Landschaftsbild) zudem nur eine
geringe Bedeutung fur das Landschaftsbild sowie im Westen eine allgemeine Bedeutung fur
das Ortsbild. Westlich des Plangebiets wird ein Radweg (Verbindung) als weiteres Element
dargestellt. In der Karte (Boden & Gewasser) wird fir den Bereich als primarer Bodentyp Po-
dsol kartiert. In der Karte (Biotopverbund) liegt das Plangebietes in einem Gehdlzverbund (Lo-
kaler Biotopverbund). Zudem wird der Ostliche Teil des Plangebiets im LP (Karte: Ziele und
MafRnahmen) als Suchraum fir Ziele und Malinahmen fir den Lokalen Hecken-Biotopverbund
dargestellt. Im LP wird der westliche Bereich des Plangebiets zum Ortsbild allgemeiner Be-
deutung gefasst und somit Mallhahmen zur Erhaltung und Erganzung von ortstypischen Ge-
holzen zugewiesen.

Nach dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand sind keine Konflikte oder Widerspriiche
zu den Aussagen des Landschaftsplans erkennbar.

3.3.2 Artenschutz

Es liegen keine Hinweise auf Vorkommen besonders geschutzter Arten vor. Weder der Land-
schaftsrahmenplan noch die Niedersachsischen Umweltkarten weisen auf eine mdgliche Be-
troffenheit hin. Aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur (artenarmes Intensivgrinland) und
der Erlauterungen aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der Neuaufstellung des FNP
besteht ebenso kein Verdacht auf die Betroffenheit besonders geschitzter Arten innerhalb des
Plangebietes. Dennoch kommen die vorhandenen Baume 6stlich des Plangebiets und entlang
der Stralle ,Am Steinacker” und der im westlichen Teil des Plangebiets befindliche Bestands-
baum als Lebensrdume fur geschitzte Arten in Betracht. Durch die Umsetzung der Planung
wird jedoch die Fallung von Baumen nicht notwendig. Au3erdem sind im Uberwiegenden Teil
des Plangebietes - im Ergebnis des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags im Zuge der Neuauf-
stellung des Flachennutzungsplans der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten - das Vor-
kommen von ungefahrdeten Vogelarten der Bodenbriter sowie Geholzbriter moglich.
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Im Rahmen der Potenzialabschatzung im Umweltbericht I1asst sich die Betrachtung relevanter
Arten im Wesentlichen auf die Gruppen der gehdlzbritenden Végel und der Fledermause be-
schranken. Das Risiko kann durch die Umsetzung geeigneter Vermeidungsmaflnahmen mini-
miert werden. Die Empfindlichkeit gegentber der Planung ist demnach derzeit als gering ein-
zuschatzen.

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es zu Konflikten mit dem Artenschutz bei der Um-
setzung der Bauleitplanung und unter Beachtung der gesetzlichen Ausschlussfrist fir Gehdlz-
beseitigung vom 01. Marz bis 30. September kommen wird. Gleichwohl gelten unabhangig
von den zukunftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes die Vorschriften des besonderen
Artenschutzes gemal § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Durch entsprechende
MafRnahmen kénnen Verbotstatbestande vermieden werden.

3.3.3 Natur- und Landschaft

Es befinden sich keine Naturdenkmale im Plangebiet. Zudem sind keine geschitzten Objekte
oder geschutzten Gebiete im Sinne des Naturschutzrechts durch die Planung betroffen. Ca.
600m nordwestlich vom Plangebiet befindet sich das Naturschutzgebiet ,Sandentnahme Ham-
mah“ (NSG LU 00085). Es sind keine weiteren Schutzgebiete, gemeinschaftlich bedeutsame
Gebiete oder sonstige wertvolle Bereiche der landesweiten Biotopkartierung in den Nieder-
sachsischen Umweltkarten vorhanden.

3.3.4 Kultur- und Sachguter

Im Plangebiet und seiner naheren Umgebung sind keine gesetzlich geschutzten Baudenkmale
bekannt, die in ihrer Gestalt oder Wirkung durch die Planung beeintrachtigt werden konnten.

Darlber hinaus sind innerhalb des Plangebietes keine Bodendenkmale bekannt. Ein entspre-
chender vorsorglicher Hinweis zum Denkmalschutz (Bodenfunde) wird aber in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.

3.3.5 Altlasten- und Ablagerungen und Bodenverunreinigungen

Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt, die in das Altlastenprogramm des Landes
Niedersachsen aufgenommen wurden (Quelle: LBEG-Kartenserver). Auch besteht im Plange-
biet auf Grund der bisherigen Nutzung kein Verdacht auf vorhandene Altablagerungen. Sollten
sich wahrend der Bauarbeiten abweichende Erkenntnisse ergeben, sind erforderliche Erkun-
dungen vorzunehmen und geeignete MalRnahmen zu treffen. Entsprechende Funde sind dem
Landkreis Stade anzuzeigen. Konkrete Hinweise auf Bodenverunreinigungen bestehen nicht.

3.3.6 Kampfmittelbelastung

Eine Belastung des Plangebietes durch Kampfmittel ist nicht bekannt. Es besteht der allge-
meine Verdacht auf Kampfmittel. Bei BaumaRnahmen wird empfohlen, die Flachen vorab
durch eine entsprechende Luftbildauswertung zu Gberprifen — eine Verpflichtung dazu besteht
jedoch nicht. Unabhangig davon gilt grundsatzlich: Treten verdachtige Gegenstande oder Bo-
denverfarbungen auf, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen, die zustan-
dige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt, Feuerwehrleitstelle oder der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst des LGLN — Regionaldirektion Hameln-Hannover sind zu benachrichtigen. Ein
entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.

3.3.7 Boden

Der Bestand des Bodens kann der Geestlandschaft zugeordnet werden. Die in der Geest vor-
herrschenden Bodentypen sind frische, ortlich staunasse, meist steinige, lehmige Sandbéden
mit Lehm im Untergrund, értlich im Unterboden an Ubergang zu maRig trockenen, néhrstoff-
armen, meist steinigen Sandbdden. Der vorherrschende Bodentyp im Plangebiet ist Podsol.
Der vorhandene Bodentyp gehért im Sinne des § 2 BBodSchG nicht zu den schutzwirdigen
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Bdden Niedersachsens. Die Bdéden haben ein geringes bis mittleres Ertragspotenzial (Boden-
fruchtbarkeit). Der Gemeinde sind keine Bodenverunreinigungen bzw. schadliche Bodenein-
trage auf dem Gelande bekannt.

Der Boden wird im Vergleich zum aktuellen Bestand (Griinland) durch die geplante Nutzung
als Wohngebiet zusatzlich beeintrachtigt, wodurch ein Kompensationsbedarf entsteht, der
Uberwiegend im Plangebiet oder auf externen Kompensationsflachen ausgeglichen werden
soll.

Es ist anzumerken, dass die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen keine
geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt ersetzen. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung
des geotechnischen Berichts sollten im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung geman der
DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen Fassungen
erfolgen.

Aus bodenschutzfachlicher Sicht sind folgende allgemeine Hinweise zu den Malinahmen der
Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeintrachtigungen zu beachten:

Vorhandener Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn abgetragen und einer
ordnungsgemaflen Verwertung zugeflihrt werden. Im Rahmen der Bautatigkeiten sollten ei-
nige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und
Durchfihrung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Boden-
arbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial).

Das Plangebiet hat fur den Funktionsbereich Boden insgesamt eine geringe Bedeutung.

3.3.8 Landwirtschaft

Durch den landwirtschaftlich gepragten Gebietscharakter werden zeitweilig landwirtschaftliche
Immissionen (bspw. durch Gulleausbringung oder Silagelagerung und Transport) von den an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen und Betrieben auftreten, die, in Hinblick auf das
gegenseitige Ricksichtnahmegebot, zu tolerieren sind.

Durch die Planung werden keine landwirtschaftlichen Flachen in Anspruch genommen, da es
sich hierbei um Griunland handelt, welches bereits im Rahmen der FNP-Neuaufstellung als
Wohnbauflache und gemischte Bauflache dargestellt wird.

3.3.9 Luft & Klima

Das Plangebiet liegt klimatisch im Bereich des niedersachsischen Flachlandes; das Klima ist
atlantisch gepragt. Kennzeichnend fiir dieses maritime meeresnahe Kistenklima sind ktihle
Sommer und milde Winter sowie ein frih beginnender und lang andauernder Frihling und
Herbst.

Eine Vorbelastung der Luft durch Schadstoffemissionen aus der naheren Umgebung des Plan-
gebietes, wie zum Beispiel aus den umliegenden baulichen Nutzungen oder Verkehrsstrallen,
wird nicht als erheblich angesehen, aber ist dennoch mdglich. Der Bewuchs im Plangebiet
tragt nur geringfligig zur Frischluftentstehung bei.

3.3.10 Wasser

Es sind von den Planungen keine Oberflachengewasser betroffen. Das Plangebiet liegt nicht
in einem Wasserschutzgebiet oder einem Vorranggebiet zur Trinkwassergewinnung. Die
Durchlassigkeit der oberflichennahen Gesteine ist nach dem NIBIS-Kartenserver gering. Die
Sickerwasserrate liegt im Plangebiet Uberwiegend bei <400-450 mm/a, im westlichen Bereich
bei <350-400 mm/a (NIBIS-Kartenserver). Eine erhebliche Beeintrachtigung des oberflachen-
nahen Grundwassers durch Schadstoffeintrag ist nicht bekannt

Das Plangebiet hat fur den Funktionsbereich Wasser insgesamt nur eine geringe Bedeutung.
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3.3.11 Immissionsschutz

Im Plangebiet gibt es derzeit erkennbar keine Immissionsschutz-Probleme, die es zu |I6sen
gilt. Die Schutzanspriiche der bestehenden Nutzungen im Umfeld des Gebietes sind unveran-
dert zu beachten. Es ist von einer grundsatzlichen Vertraglichkeit der geplanten Nutzungen
mit dem angrenzenden Bestand auszugehen.

Sonstige emittierende Nutzungen, die erhebliche Einwirkungen auf das Plangebiet durch
Larm, Geruch oder sonstige Immissionen verursachen koénnten, sind im ndheren Umfeld des
Plangebiets nicht zu erwarten. Die im weiteren Umfeld der Gemeinde Hammah ansassigen
landwirtschaftlichen Nutzungen und Betriebe befinden sich in voraussichtlich ausreichender
Entfernung zum Plangebiet. Zudem wird mit der Planung nicht ndher an emittierende Stand-
orte herangeruckt als die im Bestand bereits vorhandene Bebauung. Im Rahmen der Neuauf-
stellung des FNP der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten wurde der Immissionsschutz
thematisiert, worin erhebliche Umwelteinwirkungen bzw. unzuldssige Immissionen im Sinne
des § 3 BImSchG im Plangebiet mit der Planung nicht ausgeldst werden. Die Schutzanspriche
und sonstigen Belange der bestehenden Nutzungen innerhalb und im Umfeld des Plangebie-
tes sind weiterhin unverandert zu beachten.

Durch die ordnungsgemafe Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen in der naheren Umgebung des Plangebietes kann es nicht zu erheblichen Beeintrachti-
gungen der Wohnbevdlkerung durch Larm und Geruch kommen. Diese sind typisch fur den
landlichen Raum und seitens der zuklnftigen Wohnbevdlkerung mit Hinweis auf das gegen-
seitige Rucksichtnahmegebot zu tolerieren. Es kann grundsatzlich von einer Vertraglichkeit
der ermdglichten Nutzungen mit dem angrenzenden Bestand ausgegangen werden.

4 Planungskonzept

Ziel der Planung ist entsprechend der Nachfrage neue Wohnbaugrundstiicken in der Ge-
meinde Hammah bereitzustellen und mit dem Bau einer Geflichtetenunterkunft die Unterbrin-
gung von Gefliichteten zu gewahrleisten. Aulterdem soll eine Gemeinbedarfsflache mit der
Zweckbestimmung ,Bauhof* entstehen. Um eine behutsame Einbettung des Baugebiets und
eine nachhaltige stadtebaulich Erweiterung der Siedlung sicherzustellen, orientiert sich das
Planungskonzept an der ndheren Umgebung. Das Planungskonzept sieht vor, eine circa 0,94
ha grof3e Flache fur circa 10 (Wohn-)Baugrundstiicke mit Einzel- und Doppelhdusern sowie
einer Unterkunft fur Geflichtete zu einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zu entwickeln. Sei-
tens der Gemeinde wurde sich dazu entscheiden eine Flache von 400m? als Gemeinbedarfs-
flache mit der Zweckbestimmung ,,Bauhof* vorzuhalten. Diese wird durch den Bebauungsplan
im Osten des Plangebietes entstehen. Auflerdem wird die Mdglichkeit fur eine Reihenhausbe-
bauung sowie Tiny Hauser geschaffen werden. Am nérdlichen Rand des Plangebiets ist im
Ubergang zur freien Landschaft eine Randeingriinung vorgesehen.

Nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand sind folgende stadtebauliche Parameter als
Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 29 vorgesehen.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Im Plangebiet ist eine einheitliche Festsetzung als allgemeines Wohngebiet (WA) geplant.
Damit wird sichergestellt, dass sich das neue Baugebiet in die Umgebung einbettet und in
Ubereinstimmung mit dem § 4 BauNVO vorwiegend dem Wohnen dient. Insbesondere wird
damit die vorrangige Nutzung des Wohnens gestarkt. Gleichzeitig sind Anlagen flr soziale
Zwecke (hier: Gefluchtetenunterkunft) ebenfalls allgemein zulassig.

In dem allgemeinen Wohngebiet sind, aus den vorgenannten Grinden, die in § 4 Abs. 3
BauNVO genannten Ausnahmeni. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zuldssig. Sie wirden
sich in diesen Bereichen nicht mit dem angestrebten Charakter als Erweiterung, die dem Woh-
nen dient, vereinbaren lassen. Bei den ausgeschlossenen Nutzungen ist davon auszugehen,
dass sie sich auf Grund ihres Flachenanspruchs nicht hinreichend in die angestrebte kleintei-
lige Bebauungsstruktur einfligen und stadtebaulich unbefriedigende Situationen geschaffen
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wirden. Zudem sollen solche Nutzungen an anderen Standorten im Gemeindegebiet ange-
siedelt werden.

4.2 Nutzungszweck

Flache fiir den Gemeinbedarf, mit der Zweckbestimmung: Bauhof mit zweckdienlichen
Gebauden, Anlagen und Einrichtungen

Entsprechend den beschriebenen Planungszielen und unter Berlcksichtigung der planeri-
schen Grundlagen erfolgt im 6stlichen Teil des Bebauungsplans eine Festsetzung als Flache
fur den Gemeinbedarf. Hier wird mit der vorgesehenen Zweckbestimmung die Voraussetzung
fur die Errichtung diesen Nutzungszweck dienender Gebaude, Anlagen und Einrichtungen ge-
schaffen.

4.3 MahR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird durch Festsetzungen der Grundflachenzahl (GRZ) sowie
die maximal zulassige Hohe baulicher Anlagen (GH) bestimmt werden.

Die Bebauungsdichte soll der dorflichen Randlage gerecht werden und sich an der umgebenen
Bebauung orientieren. Gleichzeitig soll eine effiziente Ausnutzung der Flache gewahrleistet
werden. Daher wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt, was bei den ange-
strebten Grundstlicksgrofien und den unterschiedlichen angestrebten Bautypologien eine hin-
reichende und flexible Bebauung der Grundstiicke ermdglicht. Im sidlich angrenzenden Bau-
gebiet ,Auf dem Bleck"® ist ebenfalls eine GRZ von 0,4 festgesetzt.

Die Gemeinde hat sich auch auf Grund der gegenwartigen unterschiedlichen Bautypologien
im Einzel- und Doppelhausbau dazu entschlossen, keine verbindlichen Regelungen zur Ge-
schossigkeit in den Bebauungsplan aufzunehmen, sondern eine angemessene Hohenent-
wicklung der Baukorper dem dorflichen Malstab entsprechend durch die Festsetzung von ma-
ximal zuldssigen Gebaudehdhen zu sichern. Die Gebaude durfen in dem WA eine maximale
Hoéhe (GH) von 10,00 m nicht UGberschreiten. Bezugspunkt ist dabei die Oberkante (OK) der
endausgebauten ErschlieBungsstralle in der Mitte der Stral’enfront des jeweiligen Baugrund-
stucks.

Durch die Festsetzungen wird sichergestellt, dass die Bebauung sich hinsichtlich der Ausmalie
dem dérflichen Umfeld anpasst und dass die stadtebauliche Mafstablichkeit im Baugebiet zu
der angrenzenden, realisierten Bebauung erhalten bleibt und konsequent fortgefihrt wird. Zum
anderen ist ein Hochstmald aufgrund der Lage des Plangebietes am Ortsrand erforderlich, um
einer erheblichen Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes vorzubeugen sowie den
Siedlungsbereich in die umgebende Landschaft einzubinden.

4.4 Bauweise

In dem vorgesehenen allgemeinen Wohngebiet wird gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene
Bauweise (0) festgesetzt. Eine Einschrankung zur Bauweise hinsichtlich der Hausformen soll
nicht getroffen werden, um die Mdglichkeiten der Bebauung weitgehend offen zu halten und
eine am Bedarf orientierte Bebauung zu erreichen. Damit wird in diesem Bereich die Méglich-
keit geschaffen, andere Wohnformen zu realisieren und der Nachfrage am Wohnungsmarkt
gerecht zu werden sowie den Bau der Unterkunft flr Gefllichtete nicht einzuschranken.

4.5 Uberbaubare Grundstiicksfliche

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen nach
§ 23 Absatz 1 BauNVO geregelt.

Die Festsetzung soll so weitrdumig erfolgen, dass den Bauherren und Bauherrinnen und ihren
Architekten und Architektinnen Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Gebaude auf den
Grundsticken ermoglicht wird sowie ausreichende Abstande zu angrenzenden Nutzungen ge-
halten werden.
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Bauliche Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO, die Gebaude im Sinne des § 2 Abs. 2
NBauO sind, sowie Garagen und liberdachte Stellpldatze (Carports) i. S. d. § 12 BauNVO
sind nur innerhalb der Baugrenzen zuldssig. Damit wird das Ziel, dass die nicht Uberbau-
baren Grundstlicksflachen als Griin-/Gartenflachen gestaltet werden, unterstitzt. Hiervon aus-
genommen ist die Flache fir den Gemeinbedarf, aufgrund von notwendigen baulichen Anfor-
derungen und der geringen GrolRe der Flache.

4.6 Grunordnung

Im Plangebiet sind lediglich vereinzelte Griinstrukturen vorhanden. Im Plangebiet wird daher
eine dorfgerechte Grunstruktur mit einheimischen Laubgehdlzen als Grundgerist etabliert und
damit eine angemessene 6kologische und gestalterische Qualitat erreicht werden.

Zur Gestaltung der privaten Garten sowie der Flachen zwischen stral’enseitiger Baugrenze
und Verkehrsflache wird ein Pflanzgebot fir mindestens einen standortgerechten, heimischen
Laubbaum auf jedem Grundstilick festgesetzt. Eine entsprechende Artenliste ist Bestandteil
der textlichen Festsetzungen. Erganzend wird die Verwendung von standortfremden Nadelge-
holzen eingeschrankt. Sie sind nur als Einzelgeholze, nicht aber in Gruppen oder Reihen zu-
lassig. AulRerdem werden Einzelbdume mit einem Stammumfang von mehr als 80cm erhalten
und bei Verlust durch drei Bdume ersetzt werden. Der Verlust der Badume schliefl3t den natir-
lichen Abgang der Badume mit ein. Mit dem Verlust der Baume ist auch der ,unnatirliche“ Ab-
gang gemeint, der z.B. durch ggf. unvermeidbare Baumfallung erfolgt. Die Erhaltungsfestset-
zung dient dem Erhalt und der Weiterentwicklung des Baumbestandes im Plangebiet bzw. im
Gemeindegebiet und soll eine ungeplante Rodung von Baumen im Sinne der Nachhaltigkeit
verhindern. Der/Die jeweilige Grundstiickseigentimer:in ist daher durch die Festsetzungen
des Bebauungsplans zur fachgerechten Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung der aufgefiihr-
ten Pflanzungen verpflichtet. Sollten Pflanzen eingehen / absterben bzw. nicht mehr vorhan-
den sein, so sind diese umgehend zu ersetzen. Mit dem Bebauungsplan wird somit eine recht-
liche Verbindlichkeit i.S.d. Naturschutz geschaffen, die einzuhalten ist. Eine Unzumutbarkeit
fur die einzelnen Grundstuckseigentimer:innen wird diesbezuglich seitens der Gemeinde nicht
gesehen. Hiermit soll erreicht werden, dass die Gartengestaltung sich am naturrdumlichen
Zusammenhang orientiert und einen hdoheren 6kologischen Wert erhalt.

Das Plangebiet soll dariiber hinaus in das Landschaftsbild eingebunden werden. Im Ubergang
zur freien Landschaft ist daher eine offentliche Grinflache zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen vorgesehen. Diese wird dadurch gesichert, dass
eine Randeingriinung in 5 Meter Breite aus standortgerechten Gehdlzen gegentiber der offe-
nen Landschaft entlang der nordlichen Grenze des Gebietes festgesetzt wird. Eine entspre-
chende ausflihrungsreife Festsetzung zur Anpflanzung von Geholzen einschlielich einer
Pflanz- und Artenliste ist Bestandteil der textlichen Festsetzungen.

Zur Verbesserung der 6kologischen und klimatischen Qualitat im Plangebiet werden Flachda-
cher sowie flachgeneigte Dacher von Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO, die Gebaude
i.S.d. § 2 Abs. NBauO sind, sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) i.S.d. § 12
BauNVO mit einer Dachneigung unter 15 Grad vollstandig mit einer extensiven Begriinung
versehen. Mit dieser Festsetzung wird ebenso der vorsorgende Umgang mit Niederschlags-
wasser berlcksichtigt sowie ein positiver Effekt fur die Wasserriickhaltung, das Mikroklima
sowie die optische Attraktivitat des Plangebietes erwartet.

Der oder die Grundsttickseigentimer:in ist durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur
fachgerechten Pflege und Unterhaltung der aufgeflhrten Pflanzungen verpflichtet. Sollten
Pflanzen eingehen bzw. nicht mehr vorhanden sein, so sind diese umgehend in der gleichen
Art und Qualitat zu ersetzen.

4.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Um die ErschlieBung der westlich im Plangebiet befindlichen Grundstlicke zu sichern, sollen
den Anlieger:innen sowie Ver- und Entsorgungstragern Geh- Fahr- und Leitungsrechte einge-
raumt werden. Die Flache ist von jeglicher Bebauung und Gehdlzanpflanzungen freizuhalten.
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4.8 Ortliche Bauvorschriften

Das Plangebiet beeintrachtigt das Ortsbild nicht in sensiblen Bereichen, dennoch sind Mini-
malanforderungen hinsichtlich der aufteren Gestaltung baulicher Anlagen notwendig.

Die Festsetzungen zur duReren Gestaltung baulicher Anlagen stellen ein der Lage des Plan-
gebietes und den stadtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde entsprechendes Grundge-
rust an Vorschriften dar, um fir das Baugebiet ein gestalterisches Gesamtbild der Geschlos-
senheit und Ausgewogenheit zu erreichen, ohne die individuellen Belange und Mdéglichkeiten
der Bauherren und Bauherrinnen unangemessen einzuengen. Mit den Festsetzungen wird der
Grundtenor des gestalterischen Rahmens in der Gemeinde, wie er in vorangegangenen Pla-
nungen verfolgt wurde, weitergefuhrt.

Im Einzelnen werden folgende Regelungen getroffen:
Déacher

Fir die Dacheindeckung sind nur Materialien in roten, rotbraunen bis braunen Farbténen oder
in Anthrazit zuldssig. Fir die Dacheindeckung sind zudem Materialien mit hochglanzenden
oder stark reflektierenden Oberflachen nicht zulassig. Dadurch wird eine mogliche Blendwir-
kung fur benachbarte Grundstiicke vermieden und gleichsam eine sich der naheren Umge-
bung anpassenden Materialitat der Dacheindeckungen geregelt.

Fir die Hauptdachflachen der Gebaude werden nur geneigte Dacher mit einer Dachneigung
von mindestens 25 Grad zugelassen. Somit wird sichergestellt, dass die Wohngebaude durch
fur den landlichen Raum typische, geneigte Dacher gepragt werden. Um die Entstehung eines
geschlossenen, doérflichen Erscheinungsbildes zu sichern, wird zusatzlich festgelegt, dass
Doppelhauser jeweils mit gleicher Dachform und -neigung bei gleicher Trauf- und Firsthbhe
auszubilden sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich auch Doppelhauser in das ge-
wlinschte Erscheinungsbild des Baugebietes einfligen. Ein unerwlnschtes Vor- oder Zurlck-
springen einzelner Doppelhaushalften sowie verspringende Trauf- oder Firsthdhen sollen so
vermieden werden.

Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht fur Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO
sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze gem. § 12 BauNVO. Eine dem Hauptgebaude an-
gepasste Dachneigung bei kleineren Nebenanlagen ist untblich. Von ihnen geht nicht die glei-
che Wirkung wie von einem Hauptgebdude aus, so dass keine negativen Auswirkungen auf
den Zusammenhang der Dachlandschaft zu befurchten sind. Wintergarten und Terrassenuber-
dachungen sind zur Klarstellung ebenfalls von den Vorschriften zur Dachneigung und der Ma-
terialitat befreit.

Um eine klimaschonende Energiegewinnung zu unterstutzen, sind Anlagen zur Nutzung von
Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) auf oder in den Dachflachen mdglich. Aufgrund
der raumbildenden und gestalterischen Wirkung der ortstblichen Dachneigung sollten sie je-
doch mit der Neigung der Dachflachen verlegt werden.

Zur Verbesserung der dkologischen und klimatischen Qualitat im Plangebiet sind Griindacher
zuldssig, sodass insgesamt durch die gewahlten Festsetzungen den Erfordernissen des Kili-
maschutzes im Rahmen der Moéglichkeiten der Planung hinreichend Rechnung getragen wird.

Oberkante ErdgeschossfuBboden

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfulbodens der baulichen Anlagen soll eine Hohe von
0,5 m Uber der Oberkante der fertigen Hohe der Erschlieungsstralie in Fahrbahnmitte, mittig
vor dem Gebdude gemessen, nicht Uberschreiten. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass
die baulichen Anlagen in etwa das gleiche Hohenniveau wie die umliegenden Bereiche und
insbesondere die Erschlielungsstralien aufweisen, um das Einfligen der Baukoérper in das
Umfeld zu gewahrleisten. Durch die Vorschrift kann auch einer Ubermafigen Beeintrachtigung
des Ortsbildes durch Baukorper mit iberhéhtem Sockel entgegengewirkt werden.
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AuBRenwande

Zur Vermeidung von Verunstaltungen und der Wahrung des ortsublichen Erscheinungsbildes
der Siedlung darf fir duRere Fassaden der baulichen Anlagen ausschlie3lich Sichtmauerwerk
in roten bis rotbraunen und rotbunten Farbténen verwendet werden. Dies gilt nicht fur Teilfla-
chen (bis zu 40 % der AuRenwande) bzw. untergeordnete Bauteile, bauliche Nebenanlagen
im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und Carports im Sinne des § 12 BauNVO.

Fir Gebaude, die der Unterbringung von Flichtlingen oder Asylbegehrenden dienen, sind
auch Putzfassaden zulassig. Aufgrund der besonderen Anforderungen an die vorgesehene
Gebaudetypologie und der u.U. temporaren Nutzung sind abweichende Festsetzungen zur
auferen Gestalt notwendig. Hinsichtlich der Randlage und der geringen Bedeutung des Orts-
bildes in diesem Bereich ist es mit der baulichen Umgebung vertraglich.

Einfriedungen

Gewdlnscht wird ein moéglichst dorfliches und naturnah gepragtes Stralenbild. Die stral3ensei-
tigen Grundstlckseinfriedungen diirfen deshalb maximal eine Héhe von 1,50 m besitzen. Fla-
chig geschlossene Einfriedungen sind als Zaunelemente grundsatzlich nicht zulassig.

Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind Einfriedungen aus Hecken und Buischen. So
entfaltet z. B. eine geschnittene Buchenhecke ebenfalls eine flachige Wirkung, die den dorfli-
chen Charakter des StralRenraumes aber unterstitzen kann und deshalb zulassig sein soll.
Auch frei wachsende Hecken sind als auflockerndes Gestaltungselement ausdricklich ge-
wulnscht. Da diese natlrlichen Einfriedungen, anders als ein Zaunelement, in der Regel auch
mit einem gewissen Abstand zur Grundstlicksgrenze zu setzen sind, wird die Héhenbeschran-
kung hier aufgehoben. Fur die Anpflanzungen sollen heimische Heckenpflanzen verwendet
werden. Als Heckenpflanzung sind Buche oder Hainbuche, Liguster, Weilddorn oder Buchs-
baum zuldssig. Alternativ sind auch andere Pflanzen entsprechend der vorgegebenen Pflan-
zenliste zulassig.

Gestaltung nicht Giberbauter Flache

Um unter anderem die Entstehung sog. ,Steingarten” als versiegelte Gartenflachen zu verhin-
dern, wird festgesetzt, dass nicht Gberbaute private Grundstlicksflachen zu begriinen sind. Die
Anlage von Stein- oder Kiesgarten durch Schittung von Kies, Schotter, Steinen oder vergleich-
barem Material ist demnach unzuldssig.

Die Planung entspricht damit auch § 9 Abs. 2 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO),
nach der die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke Grinflachen sein missen, soweit
sie nicht fir eine andere zuldssige Nutzung erforderlich sind. Die Gestaltung der Grinflachen
mit Materialien, durch die die 6kologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B. Wasser-
speicher, Lebensraum fur Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindert oder unterbunden
werden (z.B. die Anlage von flachigen Stein-, Kies- oder Schotterbeeten als auch die Verwen-
dung von Vlies- oder Folienabdeckungen) widerspricht der vorgenannten Regelung in § 9 Abs.
2 der NBauO und ist daher nicht gestattet.

Es wird dadurch eine naturnahe Gestaltung der Vorgarten unterstlitzt und eine GUbermaRige
Versiegelung der Grundstucke vermieden. Dahinter steht das Ziel, die Wohnqualitat durch die
Sicherung unversiegelter Gartenbereiche zu steigern. Dartber hinaus wird damit auch die 6ko-
logische Qualitat der Grundstiicke erhéht. Die Anforderungen an die Begrinung der Grund-
stiicke werden zudem formuliert, um somit auch die Versiegelung insgesamt auf ein Minimum
zu reduzieren. Auflerdem wird das kleinrdumliche Klima verbessert, was angesichts kinftiger
Hitzesommer und Starkregenereignisse von hohem Belang ist.

4.9 Verkehrliche ErschlieBung

Der &stliche Teil des Plangebiets soll mittels einer StichstralRe mit Anschluss an die Stral3e
»,Am Steinacker und damit an das o6rtliche Stralennetz erschlossen werden. Fur die Grund-
stiicke, die im westlichen Teil des Plangebiets gelegen sind, sollen Anlieger:innen sowie Ver-
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und Entsorgungstragern Geh- Fahr- und Leitungsrechte eingeraumt werden. Dabei sind fol-
gende Hinweise zu beachten:

Fiir die Herstellung der durch den B-Plan in der Funktion gednderten neuen Grundstiickszu-
fahrt an die KO3 ist auf einer Ldnge von 10 m ab Grundstiicksgrenze die maximale verfiigbare
Breite des angeschlossenen Grundstlickes, d.h. hier 5,00 m auszunutzen, damit im Zufahrts-
bereich ein gefahrloses Begegnen von Fahrzeugen erméglicht wird. Die Ausfiihrung (Breite,
Radien, Léange der Aufweitung, Sichtweiten, Aufbau) der Zufahrt im Anschlussbereich an die
Kreisstral3e hat nach den jeweils geltenden Vorschriften zu erfolgen, z.B. RAL / RASt / RStO
und ist anhand derer nachzuweisen. Eine friihzeitige Abstimmung der vollsténdigen Stral3en-
fachplanung im Zufahrtsbereich mit dem Amt Kreisstral3en des LK Stade ist erforderlich.

Sofern geplant ist, die Zufahrt erst nach Abschluss der Bebauung vollsténdig fertigzustellen,
so ist diese vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten zumindest auf einer Ldnge von 10 m als
temporér asphaltiert oder gepflastert herzustellen, um Verschmutzungen auf der Kreisstral3e
zu reduzieren.

Der Bebauungsplan hat absehbar keine erheblichen Auswirkungen auf die verkehrlichen Ver-
haltnisse.

Zu den geplanten Gebauden sind Zufahrten flr Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nach
§ 4 NBauO i. V. m § 1 DVO-NBauO vorzusehen. Die Zuwegung muss gem. ,Richtlinie Uber
Flachen fir die Feuerwehr" (Verodffentlicht Nds. MBI. Nr. 37 aus 2012) hergestellt werden. Es
ist die RStO 12 oder héherwertig anzusetzen. Sofern Bewegungsflachen fir die Feuerwehr
auf offentlichem Grund / der Stral’e angeordnet werden, sind die o. g. Vorschriften ebenfalls
zu beachten.

Gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 DVO-NBauO i.V.m. § 4 NBauO muss flr ein Gebaude, das mehr als
50 m von o6ffentlichen Verkehrsflachen entfernt liegt, eine Zu- oder Durchfahrt vorhanden sein,
wenn sie fur Feuerwehreinsatze erforderlich ist. Sofern die Feuerwehr flr die geplanten Ge-
baude den zweiten Rettungsweg sicherstellen soll, ist die Zu- / Durchfahrt gem. ,Richtlinie Gber
Flachen fir die Feuerwehr" herzustellen. MalRgebend ist der ,Laufweg" von der 6ffentlichen
Flache bis zur anleiterbaren Stelle.

Im Rahmen der ErschlieBungsplanung soll eine Abstimmung mit der ortlichen Feuerwehr er-
folgen.

4.10 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes soll durch Anschluss an die entsprechenden ortli-
chen Netze erfolgen. Mit den Leitungstragern werden rechtzeitig vor Baubeginn die méglichen
Anschllsse, die Einzelheiten der Bauausfiihrung sowie die Koordination mit den anderen Lei-
tungstragern abzustimmen und ggf. erforderliche Genehmigungen im Rahmen der Ausbau-
planung zu beantragen sein.

Vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standort (Bestand)
grundsatzlich zu erhalten und dirfen weder beschadigt, Uberbaut, Gberpflanzt oder anderwei-
tig gefahrdet werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der
Anlagen, wie z.B. Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-
setzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen daflir die gesetzlichen Vorgaben und
die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch fur die gegebenenfalls notwen-
dige ErschlieRung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch den jewei-
ligen Versorgungstrager.

Trinkwasserversorgung

Das geplante Neubaugebiet wird an das &rtliche Versorgungsnetz fir Trinkwasser angeschlos-
sen. Der Anschluss kann voraussichtlich Gber die vorhandenen angrenzenden Leitungen er-
folgen. Die Gemeinde sieht die Versorgung als gesichert an.

Loschwasserversorgung
16



Gemeinde Hammah Bebauungsplan Nr. 29 ,Am Steinacker”

Folgende Hinweise gilt es bei der Loschwasserversorgung im Plangebiet zu beachten:

Fiir das B-Plan-Gebiet Nr. 29 ,Am Steinacker” ist ein L6schwasserbedarf von 48 m3/h (Zeit-
ansatz 2h) gem. DVGW-Arbeitsblatt W405 sicherzustellen. Sofern Hydranten zur Ausfiihrung
kommen, sollten aus einsatztaktischen Griinden Uberflurhydranten vorgehalten werden. Hyd-
ranten, die als L6schwasserentnahmestelle genutzt werden, miissen mind. 24 m3/h (400 I/min)
Léschwasser (ber eine Dauer von zwei Stunden liefern. Der Nachweis (iber die tatséchliche
Leistungsfahigkeit und weitere Information zum Trinkwasserrohrnetz sind auf Anfrage vom ért-
lich zusténdigen Wasserversorger zu erbringen. Der Abstand der Wasserentnahmestellen soll
nach dem Info-Blatt des Landesfeuerwehrverbandes max. 120 m betragen. Die gemeindliche
Feuerwehr ist bei der Standortfestlegung der Léschwasserentnahmestellen zu beteiligen.

Fir den Fall, dass eine Weicheindeckung (z. B. Reet) in dem o. g. B-Plan-Gebiet nicht ausge-
schlossen ist, ist die vorzuhaltende Léschwassermenge auf 96 m3/h (Zeitansatz 2h) zu erh6-
hen.

In Abstimmung mit der értlichen Feuerwehr kann in dem Gebiet die Herstellung eines Lésch-
wasserbrunnens nach DIN 14220 sinnvoll sein. Dieses beftirwortet die Brandschutzdienst-
stelle des Landkreises Stade ausdriicklich, sofern die Bodengegebenheiten dieses zulassen.

Regenrickhaltung / Oberflachenentwasserung

Das auf den Strafltenverkehrsflachen und auf den privaten Grundstiicken anfallende Regen-
wasser wird Uber das ortliche Kanalnetz und einem Oberflachenkanal an die bestehende
Oberflachenentwasserung ,Zum Rugenbarg® abgeleitet. Die Kapazitaten der vorhandenen
Leitungen werden als ausreichend angesehen. Perspektivisch kénnte ein Anschluss an das
derzeit in der Planung befindliche neue Baugebiet, 6stlich vom Bebauungsplan, umgesetzt
werden. Dies ist im Rahmen der Ausbau- und ErschlieBungsplanung sowie nach der Herstel-
lung der dortigen Entwasserungseinrichtungen und des Regenrickhaltebeckens zu klaren.

Unabhangig vom Anschluss an die vorhandenen Leitungen, ist es grundsatzlich auch moglich
das auf den privaten Grundsticken anfallende, unverschmutzte Regenwasser zu speichern
und als Brauchwasser zu nutzen. Durch den vorhandenen Boden (sandige Boden) ist eine
Versickerungsfahigkeit grundsatzlich gegeben.

Das gesonderte wasserrechtliche Verfahren nach §§ 8 und 60 WHG sowie erforderliche was-
serrechtliche Antrage und Regelungen werden der nachgelagerten, konkreten ErschlieRungs-
planung vorbehalten bleiben.

Schmutzwasserentsorgung

Die SG Oldendorf-Himmelpforten ist in diesem Bereich abwasserbeseitigungspflichtig. Die be-
nachbarten Baugebiete sind an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Ein An-
schluss an den offentlichen Schmutzwasserkanal wird durch die Erweiterung des Kanalnetzes
im Rahmen der ErschlieBungsplanung sichergestellt. Die Kapazitaten fir den Anschluss an
die vorhandenen Leitungen und der Klaranlage wurden gepruft und werden fir die Mehrbelas-
tung durch den Bebauungsplan als ausreichend angesehen.

Versorgung mit elektrischer Energie

Die Versorgung mit elektrischer Energie kann durch Anbindung an das bestehende Netz si-
chergestellt werden. Sollte zur Versorgung des Baugebiets eine neue Trafostation erforderlich
sein, kann diese an geeigneter Stelle im Plangebiet untergebracht werden. Im Zuge der Aus-
bauplanung ist sicherzustellen, dass bestehende Versorgungsleitungen nicht beeintrachtigt
werden. Der Versorgungstrager wird rechtzeitig an der Ausbauplanung beteiligt werden. Na-
heres bleibt der konkreten Erschliefungsplanung vorbehalten. Anlagen zur Nutzung der Son-
nenenergie auf den Dachflachen sind mdglich und ausdricklich erwlinscht. Erganzend wird
hier auch auf den § 32a der Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der derzeit glltigen
Fassung verwiesen.
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Gasversorgung

Die Gasversorgung wird Uber die Anbindung an das bestehende Netz durch entsprechende
Erweiterung sichergestellt werden. Die Netzbetreiber sind dabei rechtzeitig zu beteiligen. Die
konkrete Planung und Abstimmung erfolgt im Zuge der Ausbauplanung.

Telekommunikation

Die Telekommunikationsinfrastruktur kann durch Ausbau des bestehenden Netzes durch die
Deutsche Telekom oder einen anderen Leistungsanbieter sichergestellt werden. Dazu wird die
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und eventuell auferhalb des Plan-
gebietes erforderlich.

Bei der Erschlielung von Neubaugebieten sind die Regelungen des Telekommunikationsge-
setzes (TKG) zu beachten. Daher ist sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastruk-
turen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bis zum Gebaude mitverlegt werden. Die konkrete
Planung und Abstimmung erfolgt im Zuge der Ausbauplanung.

Miillentsorgung

Trager der Abfallentsorgung ist der Landkreis Stade, der die Entleerung der Hausmuillbehalter
einer privaten Firma Ubertragen hat (6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager). Die Mullentsor-
gung erfolgt entsprechend den Regelungen des Landkreises Stade. Die konkreten Anforde-
rungen der Mullabfuhr sind im Rahmen der konkreten Planung zu bertcksichtigen.

Die Wohnstrafe kann nicht durch Mullfahrzeuge befahren werden. Die konkreten Anforderun-
gen der Mullabfuhr sind im Rahmen der konkreten Ausbauplanung zu bericksichtigen. Es ist
sicherzustellen, dass eine reibungslose Mullabfuhr erfolgen kann. Die Gemeinde sieht daher
an der StralRe ,Am Steinacker” die Mdglichkeit zur Unterbringung einer geeigneten und aus-
reichend grol’en Sammelstellen flr die Abfallbehélter und -sacke als anfahrbare Abholstelle
fur die Mullabfuhr. Vor Beginn der Bauphase sind die Abt. Abfallwirtschaft des Landkreises
Stade und dessen beauftragtes Abfuhrunternehmen wegen der erforderlichen Abhol- und
Sammelstellen fir Abfallbehalter und Sacke wahrend der Bauphase und auch nach Fertigstel-
lung des Baugebietes bzw. der Baumallinahmen rechtzeitig zu beteiligen bzw. Gber die ange-
dachten Sammelstellen zu informieren. Ebenso sollte eine Information erfolgen, sobald Stra-
Ren endausgebaut und fur den 6ffentlichen Verkehr freigegeben sind.

Die Abfallbeseitigung im Plangebiet wird als gesichert angesehen, wenn Mill-/Abfallbehalter
straBenseitig an der StralRe ,Am Steinacker” zur Abholung aufgestellt werden kénnen. Dies ist
im Rahmen der konkreten Ausbauplanung zu berticksichtigen; ein ggf. erforderlicher Hol- und
Bringservice muss bei Bedarf von den klnftigen Grundstiickseigentimer:innen oder der Ge-
meinde bereitgestellt werden.

5 Artenschutz und Eingriffsregelung

Zur Berucksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) sind
im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung Aussagen zur Betroffenheit europarechtlich
geschutzter Arten bei Realisierung der Planung erfolgt (siehe Teil B: Umweltbericht und Ein-
griffsregelung, Bearbeitung: Landschaftsarchitekt Klaus Ebler).

Durch die Art des Vorhabens und den damit verbundenen Wirkfaktoren sowie der Biotopaus-
stattung im Plangebiet Iasst sich die die Betrachtung relevanter Arten im Wesentlichen auf die
Gruppen der gehdlzbritenden Végel und der Fledermause beschranken. lhr Vorkommen ist
dabei nur im Bereich der Geholze und der Pferdeweiden relevant. Das Vorkommen gefahrde-
ter und geschutzter Pflanzenarten kann zum jetzigen Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen wer-
den.

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes kdnnen flir Brutvogel oder Fledermause Verbotstat-
bestande gemal § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétungs- und Verletzungsverbot) eintreten.
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Das Risiko kann durch die Umsetzung geeigneter Vermeidungsmaflnahmen (Bauzeitenrege-
lung fur Gehdlzbeseitigung) minimiert werden.

Im Einwirkungsbereich des Plangebiets gibt es weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzgebiete.
Da ein erheblicher Eingriff in ein Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 6 Nummer 7b BauGB nicht
stattfindet, wird mit Bezug auf § 1a Absatz 4 BauGB eine FFH-Vertraglichkeitsprufung nach §
34 BNatSchG nicht notwendig.

Im Ergebnis der Betrachtung potenziell betroffener, besonders oder streng geschutzter Arten
kann davon ausgegangen werden, dass im Plangebiet bei Umsetzung der Baumalinahmen
unter Berlcksichtigung der konkreten VermeidungsmafRnahmen die Verbotstatbestande des
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum Artenschutz nicht berthrt werden

Bei den geplanten Bauvorhaben kdnnen folgende Malinahmen mdgliche erhebliche Auswir-
kungen der Eingriffe vermeiden bzw. minimieren:

¢ Auf jedem Baugrundstiick sowie zwischen stral3enseitiger Baugrenze und Verkehrsfla-
che ist mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum als Hochstamm mit
einem Stammumfang von mind. 12 cm zu pflanzen. Eine genaue Pflanzenliste ist der
Planzeichnung zu entnehmen.

e Flachdacher sowie flachgeneigte Dacher von baulichen Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs.
1 BauNVO, die Gebdude i.S.d. § 2 Abs. 2 NBauO sind, sowie Garagen und uberdachte
Stellplatze (Carports) i.S.d. § 12 BauNVO mit einer Dachneigung unter 15 Grad sind
vollstandig mit einer extensiven Begrinung zu versehen.

e Zur Verbesserung der 6kologischen und klimatischen Qualitat im Plangebiet sind
Flachdacher bzw. flachgeneigte Dacher von Nebenanlagen sowie Garagen und Car-
ports gem. §12 BauNVO zu begriinen. Die tragt auch zum vorsorglichen Umgang mit
Niederschlagswasser i.S. einer Wasserruckhaltung.

Bauzeitenregelung: Die Beseitigung der derzeit ungenutzten Brachflachen im Bereich des
Plangebietes sind ausschlieBlich im Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar durchzufihren. Al-
ternativ kdnnen Bauarbeiten innerhalb des Zeitraumes Anfang Marz bis Ende September be-
gonnen werden, wenn zuvor bei einer Begehung durch eine fachkundige Person festgestellt
wird, dass in den Bauflachen keine Brutgeschafte von Vogeln stattfinden oder begonnen wer-
den. Die Bauarbeiten mussen dann unmittelbar nach der Begehung beginnen.

Ausschlussfrist fur Geholzbeseitigungen:

Bei der Beseitigung von Baumen und weiterer Geholzbestande ist die gesetzlich vorgeschrie-
bene Ausschlussfrist fur Gehodlzbeseitigung zu bertcksichtigen, um die Tétung und Verletzung
potenziell anwesender Brutvogel sowie deren Gelege und Jungvogel zu vermeiden. Das Ent-
fernen von Baumen, Hecken und anderen Gehdlzen ist gemaf § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der
Zeit vom 1. Marz bis 30. September verboten.

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es zu Konflikten mit dem Artenschutz bei der Um-
setzung der Bauleitplanung kommen wird. Gleichwohl gelten unabhangig von den zuklinftigen
Festsetzungen des Bebauungsplanes die Vorschriften des besonderen Artenschutzes
(§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)).

Als erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt ist die Versiegelung derzeit unversiegelter Fla-
chen fiur die Bebauung der geplanten Grundstlicksflache zu bewerten. Mit der Planung wird
eine Neuversiegelung von 0,53 ha ermdglicht. Der Ausgleich erfolgt im Verhaltnis 1:0,5 (Béden
von allgemeiner Bedeutung) auf externer Flache, da auf der Eingriffsflache selbst keine Kom-
pensation fiur das Schutzgut Boden erfolgt.

Die Ausgleichserfordernisse von 0,265 ha werden entsprechend der Eingriffsregelung auf dem
externen Kompensationsflachenpool Wasserkruger Moor, Flur 14, Flurstick 39/12 ausgegli-
chen.
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Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaf3nahmen ist davon
auszugehen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das Planvorhaben ver-
bleiben und die Eingriffe kompensiert sind.

Entsprechende Hinweise zu Vermeidungsmaflnahmen werden in den Bebauungsplan aufge-
nommen, um den Verbotstatbestdanden des § 44 BNatSchG zum Artenschutz Rechnung zu
tragen.

6 Planungsalternativen

Aufgrund der grundlegenden planerischen Zielsetzungen ergeben sich keine wesentlichen an-
derweitigen, sinnvollerweise in Frage kommenden Planungsméglichkeiten. Das Planungsziel,
Wohnbaugrundstlicke im landlichen Mal3stab bereitzustellen sowie eine Unterkunft fir Ge-
flichtete zu bauen, kann grundsatzlich auch durch Neubebauung an einem anderen Standort
erreicht werden. Jedoch sind alle Baugrundsticke in bereits entwickelten Baugebieten in der
Gemeinde Hammah verkauft oder reserviert. Gemeindliche Flachenreserven in Hammah sind
nahezu vollstandig erschopft. Anderweitige alternative Flachenreserven und Baullicken sind
kaum vorhanden und aufgrund verschiedener Entwicklungshemmnisse nicht verfugbar. Zu-
dem ist eine Entwicklung an dieser Stelle aufgrund der Lage und den direkten Anschluss an
einen im Zusammenhang bebauten Bereich sinnvoll. Eine Analyse im Rahmen der Neuauf-
stellung des FNP zu Wohnbauflachenreserven im Bestand zeigt, dass durch die rege Bauta-
tigkeit in Hammah keine nennenswerten Reserven bestehen.

Aufgrund der bestehenden Angebotsengpasse und fehlender Alternativflachen ist es notwen-
dig, die Flache in Anspruch zu nehmen, um der dringenden aktuellen Nachfrage nach Bauland
fur Einfamilien- und Doppelhauser, der Unterbringung von Gefllichteten sowie der Bereitstel-
lung eines Bauhofs nachzukommen. Darlber hinaus ist die Flache mit der rechtswirksamen
Neuaufstellung im FNP als Wohnbauflache und gemischte Bauflache dargestellt. Mit der Ent-
wicklung des Baugebiets erfolgt zudem eine sinnvolle Arrondierung des bestehenden Sied-
lungsbereichs in der Gemeinde Hammah.

Mit dem Plangebiet soll der ortstypische, dorfliche Mafstab in dieser landlich gepragten Lage
beibehalten und so der bestehenden Nachfrage nach eben solchen Baugrundstiicken nach-
gekommen werden. Die stadtebauliche Struktur soll sich dabei an der umliegenden Bebauung
orientieren. Zur Verbesserung des Mikroklimas ist im Planungskonzept die Entwicklung von
Grunstrukturen und -flachen vorgesehen.

7 Flachenangaben
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von ca. 0,94 ha.

Nutzung Flache in m? (ca.-Angaben)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 6.950
Davon Geh- Fahr- und Leitungsrecht 435
Flache fur den Gemeinbedarf 400
StraRenverkehrsflache 1.055
Versorgungsflache Abfallbereitstellung 15
Offentliche Griinflache 990
Gesamtflache 9.410

(Flachengrél3en sind digital aus der Planzeichnung abgegriffen und auf volle m? gerundet)

Die Planung wurde ausgearbeitet von der Cappel + Kranzhoff Stadtentwicklung und Planung
GmbH, Hamburg, im Auftrag und im Einvernehmen mit der Gemeinde Hammah.

20



Gemeinde Hammah Bebauungsplan Nr. 29 ,Am Steinacker”

Kartengrundlagen:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Kataster-
verwaltung, Bereitstellung der Daten durch das LGLN, 2024

Teil B: Umweltbericht und Eingriffsregelung (separat)

21



	1 Grundlagen der Planung
	1.1 Rechtsgrundlagen der Planung
	1.2 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes
	1.3 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

	2 Bestandsituation
	3 Planerische Rahmenbedingungen
	3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	3.2 Flächennutzungsplan
	3.3 Fachplanerische Grundlagen
	3.3.1 Landschaftsrahmenplan/ Landschaftsplan
	3.3.2 Artenschutz
	3.3.3 Natur- und Landschaft
	3.3.4 Kultur- und Sachgüter
	3.3.5 Altlasten- und Ablagerungen und Bodenverunreinigungen
	3.3.6 Kampfmittelbelastung
	3.3.7 Boden
	3.3.8 Landwirtschaft
	3.3.9 Luft & Klima
	3.3.10 Wasser
	3.3.11 Immissionsschutz


	4 Planungskonzept
	4.1 Art der baulichen Nutzung
	4.2 Nutzungszweck
	4.3 Maß der baulichen Nutzung
	4.4 Bauweise
	4.5 Überbaubare Grundstücksfläche
	4.6 Grünordnung
	4.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
	4.8 Örtliche Bauvorschriften
	4.9 Verkehrliche Erschließung
	4.10 Ver- und Entsorgung

	5 Artenschutz und Eingriffsregelung
	6 Planungsalternativen
	7 Flächenangaben

